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stand. Alle Nachteile der neuen Linienführung würden sich vor den Häusern der Vorderbergstras-
se 31, 33 und 35 sammeln und die Vorteile stünden in keinem Verhältnis zu den Nachteilen des 
Einsprechers. Weiter läge keine rechtlich relevante Begründung für die neue Strassenführung 
vor. Mit der neuen Linienführung füge sich die Brücke nicht in das Landschaftsbild ein und mit der 
vorgesehenen Gesamtbreite von 6.5 m bedeute dies einen unnötig grossen Einschnitt. Zudem 
würde der Einsprecher mehr als notwendig mit Lärm belastet.

Stellungnahme des Gemeinderates:
Vor der Inangriffnahme der Auflageprojektierung überprüfte der Gemeinderat das Vorprojekt aus 
dem Jahre 2001 beziehungsweise 2004 auf seine Zweckmässigkeit. Dabei kam er zum Schluss, 
dass die Linienführung im Bereich der Sagenbachbrücke in verschiedener Hinsicht optimiert wer-
den kann. 

Demnach ist die vorliegende Lösung sowohl bautechnisch als auch aus Sicht der Verkehrssi-
cherheit mit deutlich geringeren Risiken verbunden als die ursprüngliche Lösung. Weiter ist der 
Eingriff in die Landschaft geringer, so müssen dank der gestreckten Linienführung weniger Wald 
gerodet und die Böschung unterhalb der Dürrenburg weniger abgegraben werden. Ausserdem 
sind so in den steilen Bacheinhängen des Sagenbaches keine Brückenpfeiler zu errichten und 
zu unterhalten. 

Der Gemeinderat empfiehlt dieser Einwendung nicht zu entsprechen und die Zonenordnung für 
die Grundstücke 203, 209 und 211 wie folgt festzulegen: Ein Teil von Grundstück 203 soll aus der 
Wohnzone W2 entlassen und der Verkehrsfläche (VF) zugeteilt werden. Gleichzeitig sollen Teile 
der Grundstücke 209, 210 und 211 von der Verkehrsfläche (VF) in die Kernzone A und umgekehrt 
umgezont werden. Der über die Rodungsbewilligung aus dem Waldareal entlassene Teil von 
Grundstück 203 soll der Verkehrsfläche (VF) zugewiesen werden.

 
 

203 

Ausschnitt Zonenplan neu 2012 (nach Ablehnung Einwendung)

Traktandum 2



Seite 12

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Vorlage für Traktanden

3.2.3. Mundschöpfi
Einwender:
Rupert Rengier, Vorderbergstrasse 27, 6318 Walchwil

Antrag des Einwenders:
Das Gesuch um Änderung des Zonenplans im Bereich von Grundstück 203 sei abzulehnen. 
Eventualiter seien die Pläne unter Bedingungen und Auflagen zu genehmigen. Sollte eine Um-
fahrung als im öffentlichen Interesse angesehen werden, so sei mit einer Variantenstudie aufzu-
zeigen, dass die gewählte Route das Optimum darstelle, allenfalls wären andere Lösungen zu 
realisieren.

 
 

203 

Ausschnitt Zonenplan 2006

Begründung des Einwenders:
Das Verkehrsaufkommen und das Fahrziel der meisten Verkehrsteilnehmer rechtfertigten in 
den Augen des Einwenders keine Umgehungsstrasse. Die Nordzufahrt mindere die Attraktivität 
des Dorfkerns und generiere mehr Verkehr. Die Nordumfahrung decke zudem ein Interesse ab, 
welches gar nicht existiere. Falls tatsächlich ein öffentliches Interesse an einer Umfahrung be-
stünde, so sei die Routenwahl als ungenügend zu bezeichnen und wäre höchstens diskutierbar, 
wenn aufgrund einer Variantenstudie alle anderen Möglichkeiten sich als nicht machbar erwiesen 
hätten. Dem Einwender sei eine entsprechende Variantenstudie nicht bekannt und diese wäre – 
falls vorhanden – vermutlich bereits überholt. Zudem sei die Verhältnismässigkeit des Eingriffs 
nicht gegeben. Es fehle eine rechtlich relevante Begründung für die neue Strassenführung. Auch 
sei das Stimmvolk beim Baukredit von einer ganz anderen Linienführung ausgegangen, weshalb 
fraglich sei, ob das damalige Abstimmungsresultat mit der heute vorgeschlagenen Linienführung 
nicht anders ausgefallen wäre. Schliesslich sei dem Mitwirkungsrecht der Direktbetroffenen nicht 
in genügender Weise Rechnung getragen worden.

Stellungnahme des Gemeinderates:
Seit über 40 Jahren wird in der Gemeinde Walchwil über eine zweite Zufahrt zum Dorfgebiet 
oberhalb  der SBB-Bahnlinie diskutiert. Unzählige Varianten wurden geprüft und wieder verwor-

Traktandum 2
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fen. Schliesslich ist am Ende des letzten Jahrtausends die heute vor der Realisierung stehen-
de Lösung ins Auge gefasst worden. In der Folge wurden alle gesetzlich vorgesehenen Pla-
nungsschritte vollzogen bis zur öffentlichen Auflage des Bauprojekts und der damit verbundenen 
Anpassung des Zonenplans. Vor der Inangriffnahme der Auflageprojektierung überprüfte der 
Gemeinderat das Vorprojekt aus dem Jahre 2001 beziehungsweise 2004. Dabei kam er zum 
Schluss, dass – bei nahezu gleichbleibender Lage der Einmündung in die Vorderbergstrasse – die 
Linienführung im Bereich der Sagenbachbrücke und auf Grundstück 203 in verschiedener Hin-
sicht optimiert werden kann. Darüber wurden die direkt betroffenen Anwohner der Überbauung 
Mundschöpfi umgehend orientiert. Bis zur öffentlichen Auflage informierte der Gemeinderat die 
Eigentümer von Grundstück 203 viermal persönlich und vor Ort über die Projektentwicklung. Die 
von den Anwohnern vorgebrachten Bedenken wurden vollumfänglich in das Projekt aufgenom-
men. So sind Schutzmassnahmen gegen Lärm, Licht und Littering im Auflageprojekt vorgese-
hen. Die vorliegende Lösung ist sowohl bautechnisch als auch aus Sicht der Verkehrssicherheit 
mit weniger Risiken verbunden als die ursprüngliche Lösung. Dank der gestreckten Linienfüh-
rung muss weniger Wald gerodet werden und die Brücke über den Sagenbach wird stützenfrei 
geplant, wodurch bauliche Eingriffe in den steilen Bacheinhängen vermieden werden können. 

Der Gemeinderat empfiehlt dieser Einwendung nicht zu entsprechen und die Zonenordnung wie 
folgt festzulegen: Ein Teil von Grundstück 203 soll aus der Wohnzone W2 entlassen und der 
Verkehrsfläche (VF) zugeteilt werden. Gleichzeitig sollen Teile der Grundstücke 209, 210 und 211 
von der Verkehrsfläche (VF) in die Kernzone A und umgekehrt umgezont werden. Der über die 
Rodungsbewilligung aus dem Waldareal entlassene Teil von Grundstück 203 soll der Verkehrs-
fläche (VF) zugewiesen werden.

 
 

203 

Ausschnitt Zonenplan neu 2012 (nach Ablehnung Einwendung)

Traktandum 2
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Antrag des Gemeinderates
1.	 Die Einwendung von Marie Rust-Trinkler betreffend Anpassung Zonenplan infolge Nordzu-

fahrt wird gutgeheissen und auf die Umzonung von Grundstück 211 von der Landwirtschafts-
zone (L) in die Zone öffentlichen Interesses (OeIB) wird verzichtet.

2.	 Die Einwendung von Kai-Holmen Christensen betreffend Anpassung Zonenplan infolge 
Nordzufahrt wird abgewiesen und der Zonenplan für die Grundstücke 203, 209, 210 und 211 
gemäss öffentlicher Auflage vom Juni 2012 (Auflagepläne Nr. 001/002 vom 18. Mai 2012,  
Mst. 1:1000) wird festgesetzt.

3.	 Die Einwendung von Rupert Rengier betreffend Anpassung Zonenplan infolge Nordzufahrt 
wird abgewiesen und der Zonenplan für die Grundstücke 203, 209, 210 und 211 gemäss  
öffentlicher Auflage vom Juni 2012 (Auflagepläne Nr. 001/002 vom 18. Mai 2012, Mst. 1:1000) 
wird festgesetzt.

4.	 Die Neufestsetzung des Zonenplans infolge Nordzufahrt gemäss öffentlicher Auflage vom Juni 
2012 (Auflagepläne Nr. 001/002 vom 18. Mai 2012, Mst. 1:1000) wird, unter Berücksichtigung 
der Abstimmungsergebnisse zu Ziffern 1. bis 3. vorstehend, genehmigt.

5.	 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil
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Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges inkl. Salz-Streuautomat —  
Kreditbegehren

Auslöser für dieses Kreditbegehren ist der Salzstreuer, welcher seit 1992 jeden Winter im Einsatz 
ist. Er muss ersetzt werden. Für einen neuen Streuer wären am jetzigen Kommunalfahrzeug, 
dem Aebi TP 98 C, umfangreiche und kostspielige Anpassungen (Schätzung: CHF 45‘000.—) bei 
Hydraulik- und Ölleitungen nötig. Da auch der Aebi-Transporter nach fast 10 Betriebsjahren in ab-
sehbarer Zeit zu ersetzen ist, müsste der Salzstreuer unter Umständen an dieses neue Fahrzeug 
wiederum angepasst werden. Es wurde deshalb geprüft, ob sich ein gleichzeitiger Ersatz beider 
Maschinen rechnen würde.

Eine Produktvorauswahl basierte auf eigenen Erfahrungen und dem Erfahrungsaustausch mit 
umliegenden Gemeinden. Schliesslich wurden drei Offerten von verschiedenen Herstellern an-
gefordert und dabei auch eine Angabe über den Rückkaufwert des Aebi erfragt. Dieser liegt  
zwischen CHF 35'000.— und CHF 49'000.—. Weil diese Zahlen auf einem guten Niveau liegen 
und mit zunehmendem Alter des Fahrzeuges abnehmen, entschied der Gemeinderat, dass der 
Zeitpunkt für eine gemeinsame Neubeschaffung eines Kommunalfahrzeuges und eines Salz-
streuers richtig sei.

Bei den umfangreichen Probefahrten erwiesen sich alle Fahrzeuge als für den Einsatz in  
Walchwil tauglich. Den Ausschlag gab schliesslich die umfassende Punktebewertung verschie-
dener Kriterien durch die betroffenen Angestellten des Werkhofes. Bewertet wurden insbeson-
dere Leistung, Länge, Übersicht, Sitzplätze, Bedienungsfreundlichkeit, Winterdiensttauglichkeit, 
Reparaturfreundlichkeit, Servicestellen usw. Dabei schnitt das Modell Lindner Unitrac 102 am 
besten ab.

Der Gemeinderat hat das Auswahlverfahren und den Vorschlag an seiner Sitzung vom 13. August 
2012 zur Kenntnis genommen und befürwortet die Modellwahl.

Lindner Unitrac 102
Der Importeur hat das Fahrzeug mit folgender Ausstattung offeriert:

•	 Perkins-Turbodiesel 1104-E44T
•	 102 PS nach ISO 14396
•	 Multicontroller (Schneepflugbedienung)
•	 Winterdienstausrüstung (Winterpneus und Schneeketten)
•	 Salz-Streuautomat

Für Service und Reparaturen gibt es genügend ausgewiesene Ansprechpartner in der Region.
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Die Kosten betragen nach Abzug des Rückkaufpreises für den Aebi TP 98 C netto CHF 165'032.— 
inklusive 8% MwSt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, eine gute Lösung präsentieren zu können und ersucht um Ihre 
Zustimmung zu dieser Neuanschaffung.

Antrag des Gemeinderates
1.	 Für die Beschaffung des neuen Kommunalfahrzeuges des Typs Lindner Unitrac wird ein  

Kredit von netto CHF 165'100.— inklusive MwSt. bewilligt.

2.	 Die Anschaffungskosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.

3.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 3
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Kindsgerechte Umgestaltung des Pausenplatzes Engelmatt — Kreditbegehren

133 Stunden pro Jahr! So viel Zeit verbringen unsere Schulkinder während der Schulzeit auf den 
Pausenplätzen.

Hier sollen Kinder vielfältige Bewegungsformen wie Laufen, Springen, Klettern, Balancieren, Rut-
schen usw. einüben können. Auch Erlebnisse für die Sinne wie Farben, Licht, Raum, Gelände, 
Materialien und Oberflächen, aber auch Erfahrungen mit den Elementen der Natur wie Pflanzen, 
Wasser und Tiere sind wichtig. Nicht zuletzt sind Pausenplätze aber auch Orte für viele Formen 
des sozialen Lebens: gemeinsames Spielen, Wettkämpfe, Rückzug, Plaudern, Streiten. Pausen-
plätze sind eine Chance, den Kindern und Jugendlichen auf kleinem Raum altersgerechte Erfah-
rungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Eine attraktive Umgebungsgestaltung fördert 
somit viele Fähigkeiten, welche von der Gesellschaft gefordert werden.

Walchwil ist mit dem See und den vielen bewaldeten Bachläufen bis weit ins Dorf hinunter privi-
legiert. Zudem wurde kürzlich in der Usseregg ein schön gelegener Spielplatz eingeweiht. Durch 
die Entwicklung der Gemeinde der letzten Jahre, den zunehmenden Strassenverkehr, aber auch 
durch das veränderte Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, werden die 
natürlichen Räume immer weniger genutzt oder sind schwieriger zu nutzen.

Das sind nicht nur theoretische Überlegungen. Seit vielen Jahren zeigen Vorstösse, Anfragen 
und Wünsche seitens der Kinder, der Eltern und auch der Lehrerschaft, dass Walchwil hier noch 
Verbesserungsmöglichkeiten hat, auch wenn die grosszügigen Sportanlagen gerne genutzt wer-
den.

Der Gemeinderat hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, sich mit dem Thema zu befassen. Aus der 
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Landschaftsarchitekten haben sich folgende Herausfor-
derungen ergeben:

•	 Die Pausenplätze der Schule Walchwil sind kleinräumig und verteilt.
•	 Die Pausenplätze sollen pädagogischen Ansprüchen genügen und wesentliche Bedürfnisse 
	 von Kindern und Jugendlichen abdecken.
•	 Die Pausenplätze müssen teilweise verschiedenen Ansprüchen genügen: Anlässe,  
	 Befahrbarkeit, Parkierung, Hauswartung, Altersdurchmischung.
•	 Die Pausenplätze befinden sich im Perimeter der gemeindlichen Zentrumsplanung. Die  
	 Neugestaltung soll den Planungsprozess nicht wesentlich behindern und darauf abgestimmt 
	 werden.
•	 Die Weiterentwicklung soll modular und unabhängig erfolgen können.

In einem ersten Schritt wurden die Räume auf der Schulanlage festgelegt, wo Anpassungen über-
haupt denkbar sind. Diese «Denkfelder» sind auf dem Plan durch farbige Flächen dargestellt. 
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Auf Antrag der Arbeitsgruppe hat der Gemeinderat der Umsetzung einer ersten Neugestaltung im 
Jahr 2012 zugestimmt. Der Rasenstreifen oberhalb des Oberstufenschulhauses wurde im Herbst 
zu einem Spielplatz mit Bewegungsspielgeräten für Kinder im Alter von 9-13 umgestaltet (vgl. 
Abb. 1).

Für die andern Bereiche wurden im Sinne eines Gesamtkonzeptes Ideen entwickelt, um eine 
Kostenprognose erstellen zu können. Dabei wurde erkannt, dass sich die Neugestaltungen unter 
dem Motto «kindsgerecht – bewegungsfreundlich – erlebnisorientiert – naturnah» teilweise auch 
mit anfallenden Sanierungen kombinieren lassen. 

Für alle Bereiche, welche in den nächsten Jahren schrittweise gestaltet werden sollen, plant der 
Gemeinderat eine Gesamtinvestition von CHF 860'000.—. Jeder dieser Bereiche wird der Ge-
meindeversammlung zur Diskussion und Genehmigung vorgelegt.

Bereich 1
Für das Jahr 2013 unterbreitet Ihnen der Gemeinderat das Projekt für die Neugestaltung des 
Pausenplatzes beim Schulhaus Engelmatt, wo Kinder der 1. und 2. Klasse zur Schule gehen. 
Die projektierte Einrichtung fördert verschiedene Bewegungsformen, aber auch Mut, Kreativität 
und Respekt können eingeübt werden. Korbschaukel und Weidentunnel runden das Angebot 
ab. Ein Wasser- und Sandspielbereich sowie eine kleine Rutsche sind altersgerecht gewählt. An 
der bestehenden Betonwand zur Schulhausstrasse hin können die Kinder an der Boulderwand 
erste Kletterversuche unternehmen. Für die Umsetzung rechnet der Gemeinderat mit Kosten von 
CHF 125'000.—.

Der Übersichtsplan und die zwei Schnitte (nicht im gleichen Massstab) geben einen Eindruck von 
der Anordnung und den Spielgeräten.

Traktandum 4

Abb. 1
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Übersichtsplan

Schnitt A-A

Schnitt B-B
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Der Gemeinderat legt mit der Schule grossen Wert darauf, dass Kinder, Lehrpersonen und Eltern 
beim Einrichten der Anlage nach Möglichkeit einbezogen werden, so dass eine dauerhafte Iden-
tifizierung stattfinden kann.

Mit diesem Projekt erhalten die jüngsten Schülerinnen und Schüler für ihre Pausen eine anre-
gende und attraktive Spielumgebung, welche ganz gewiss auch in der Freizeit gerne genutzt wird.

Antrag des Gemeinderates
1.	 Für die kindsgerechte Umgestaltung des Pausenplatzes beim Primarschulhaus Engelmatt 

wird ein Kredit von CHF 125'000.— inklusive MwSt. bewilligt.

2.	 Die Kosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.

3.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 4
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Defizitbeitrag an Ortsbus — Genehmigung

An der Klausur des Gemeinderates Walchwil wurde das Thema «Mobilität» diskutiert. Dabei 
stand die Idee eines Ortsbusses für das Siedlungsgebiet oberhalb der SBB-Linie für Pendler und 
Anwohner im Vordergrund. 

Die Einführung eines Ortsbusses basiert auf der Richtplanung (Ortsplanungsrevision 2006).  
Dabei wurden zwei Varianten besprochen:

Variante 1:	 Verlängerung bzw. Umlegung der ZVB-Buslinie Nr. 5 (hohe Bau-, Anschaf-
fungs- und Betriebskosten)

Variante 2:	 Einführung eines Ortsbusses (komplexe Situation in Bezug auf Siedlungs-
struktur, Verkehrssystem und Ressourcen der Gemeinde)

Der Gemeinderat Walchwil verwarf damals beide Varianten.

Es wurde jedoch vorgesehen, dass nach Inbetriebnahme der Nordzufahrt eine Buslinie angebo-
ten werden sollte, welche einerseits die verschiedenen Gebiete von Walchwil besser miteinan-
der verbindet und anderseits den Bewohnerinnen und Bewohnern den Weg von und zum SBB- 
Bahnhof Walchwil und der SBB-Haltestelle Hörndli erleichtern sollte.

Nun hat sich aber die Bautätigkeit in der Gemeinde Walchwil rege weiterentwickelt und das Be-
dürfnis nach einer öffentlichen Fahrmöglichkeit innerhalb des Dorfes wurde seitens der Bevölke-
rung vermehrt geäussert. Zudem wurde mittlerweile die Nordzufahrt bewilligt.

Aus Sicht des Gemeinderates Walchwil ist es nun ein idealer Zeitpunkt, der Walchwiler Bevöl-
kerung die Möglichkeit zu geben, mit dem Einsatz eines Ortsbusses Erfahrungen zu sammeln.

Die Abklärungen betrafen zuerst die Absicht, den Einsatz des Schulbusses zu erweitern. Der 
Schulbus ist jedoch mit fixer Kinderbestuhlung ausgerüstet, so dass ein Einsatz für Erwachsene 
nicht in Betracht gezogen werden kann. Daraufhin wandte sich der Gemeinderat Walchwil an die 
Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB) und ersuchte sie, für die Gemeinde Walchwil eine Offerte 
zu erstellen.

Offerte der ZVB
Fahrplan:	 4 Fahrten am Morgen; gewährleistet werden SBB-Anschlüsse nach Zug um
	 06.09 Uhr / 06.41 Uhr / 07.02 Uhr / 07.41 Uhr
	 4 Fahrten am Abend; bedient werden SBB-Ankünfte aus Zug um
	 17.17 Uhr / 17.54 Uhr / 18.17 Uhr / 18.54 Uhr
	 Alle Angebote gelten von Montag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage.
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 Ortsbus Walchwil

  Rundkurs:

  Bahnhof - Hinterbergstr. -
  Forchwaldstr. - Vorderbergstr. -
  Oberdorf - Vorderbergstr. -
  Bahnhof

Legende

Standort Haltestelle (ca.)

Rundkurs

Fahrtrichtung
2.11.2012, SH
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Rundkurs:	 Ab Bahnhof Walchwil die Hinterbergstrasse bis zur Aesch, die Forchwald-
strasse bis Vorderbergstrasse, anschliessend Vorderbergstrasse hinauf bis 
Oberdorf und zurück über die Vorderbergstrasse bis zum Bahnhof Walchwil. 

Haltestellen:	 Es werden 12 Haltestellen bedient. Der Gemeinderat legt an den Strassen die 
Haltestellen mittels einfacher Markierung fest. 

Fahrausweise:	 Gültig sind SBB- und ZVB-Fahrausweise. Tickets können auch im Ortsbus 
gekauft werden.

Anbieter:	 Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ein entsprechender Vertrag mit einer viermo-
natigen Kündigungsfrist wird abgeschlossen)

Fahrzeug:	 Kleinbus (Mercedes-Benz Sprinter) mit 13 Sitzplätzen

Wartung:	 Die Infrastruktur, wie Abstellmöglichkeit und Pflege des Fahrzeugs, wird von 
der ZVB in Oberarth zur Verfügung gestellt. 

Inbetriebnahme Ortsbus
Der Start des Ortsbusses ist auf den 1. April 2013 vorgesehen. Die Auslastung wird in regelmäs-
sigen Abständen mittels geeigneter Massnahmen evaluiert.

Betriebskosten Ortsbus
8 Rundkurse von Montag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage
Betriebskosten (Personalaufwand, Fahrzeug, Infrastruktur)	 CHF	 105'090.—
abzüglich Pauschale für Fahrausweisverkauf	 -	CHF	 6'000.—
ergibt für Walchwil ungedeckte Kosten von	 CHF	 99'090.—

Traktandum 5
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Stellungnahme der Ortsparteien Gemeinde Walchwil
Die Ortsparteien und die Rechnungsprüfungskommission (RPK) wurden zur Vernehmlassung 
betreffend Einführung eines Ortsbusses eingeladen. Die Parteien sowie die RPK begrüssen das 
Einsetzen eines Ortsbusses mehrheitlich.

Antrag des Gemeinderates
1.	 Für den Betrieb eines Ortsbusses wird ein jährlicher Defizitbeitrag von CHF 100'000.— bewil-

ligt (im Jahr 2013 CHF 75'000.—).

2.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil
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Ausbau Infrastruktur Sportanlage Lienisberg — Kreditbegehren

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2009 haben Sie den Gemeinderat mit der 
Planung der Sportanlage Lienisberg beauftragt. Mit diesem Beschluss wurde der Standort  
Lienisberg bestätigt. Das Grundstück 576 befindet sich im Eigentum der Korporation Walchwil. 
Die Beanspruchung der Fläche wird mit einem Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnerge-
meinde und der Korporation geregelt, welcher den Vertragsparteien im Entwurf vorliegt.

Im Anschluss an diesen Entscheid hat der Gemeinderat das Raum- und Bedürfnisprogramm 
geklärt und die Wettbewerbsbestimmungen sowie eine approximative Kostenschätzung erstellen 
lassen. Dabei war es dem Gemeinderat immer ein Anliegen im Lienisberg eine Anlage zu planen, 
welche nicht ausschliesslich dem Fussballsport zur Verfügung stehen sollte, sondern auch der 
breiten Öffentlichkeit. Ebenfalls sollten den Ansprüchen des Landschaftsschutzes sowie des Leit-
bildes Zuger-Walchwiler-Rossberg Rechnung getragen werden.

Im Zuge der Ausarbeitung der Wettbewerbsbestimmungen hat der Gemeinderat entschieden, 
an Stelle eines Gesamtleistungswettbewerbes die flexiblere Variante des Projektwettbewerbes 
durchzuführen. Nur mit diesem Vorgehen konnte den Vorstellungen, zum Beispiel einer Etappie-
rung, Rechnung getragen werden.

Mittels Präqualifikationsverfahren, an welchem sogar Projektteams aus Deutschland und Italien 
teilnahmen, wurden aus den über 20 Bewerbungen zehn Projektteams bestimmt, welche sich am 
eigentlichen Wettbewerb beteiligen durften.

Im November des letzten Jahres erfolgte die Beurteilung der eingegangenen Werke durch eine 
Jury, welche sich aus Architekten, Landschaftsarchitekten, einer Delegation des Gemeinde- 
rates und der Korporation sowie einer Vertretung der Nachbarschaft und des Fussballclubs  
Walchwil (FCW) zusammensetzte. Unterstützt wurde diese durch verschiedene Fachpersonen 
ohne Stimmrecht.

Die zehn Projekte wurden der Bevölkerung anlässlich der Gemeindeversammlung vom  
11. Dezember 2011 zusammen mit dem Siegerprojekt «1000 Plateaux» der ARGE Jan Kinsbergen  
Architekt/Raumbureau Architecture & Urbanism sowie von Raymond Vogel, Landschaftsarchi-
tekt, näher vorgestellt, respektive erläutert.

Basierend auf der Tatsache, dass das Projekt etappiert werden kann, war zu diesem Zeitpunkt 
der Gemeinderat bereits zum Schluss gekommen, die Planung der Sporthalle vorerst nicht weiter 
zu verfolgen und lediglich das Infrastrukturgebäude mit Aussenanlagen weiter zu bearbeiten.
Neue Vorschriften des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) betreffend die Spielfeldaus-
masse sowie zwischenzeitlich vom Bundesrat erweiterte Gewässerabstände führten dazu, dass 
das Projekt modifiziert werden musste. Diese Überarbeitung erfolgte in engem Einbezug des 
Amtes für Raumplanung (ARP). Anschliessend wurde das ganze Projektdossier dem Kanton zur 
Stellungnahme unterbreitet.
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Seither sind in Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftsplaner, dem FCW und dem ARP die 
Gestaltung der Aussenanlagen konkretisiert und Wünschbares von Notwendigem getrennt wor-
den. Dazu wurden die Grundlagen für das Vorprojekt zusammengetragen (Höhen, Werkleitun-
gen, allgemeine Ausgangslage).

Parallel zur Landschaft hat das Architektenteam zusammen mit den Fachingenieuren das Vorpro-
jekt für das Infrastrukturgebäude erarbeitet. Das Ergebnis liegt nun vor.

Projektbeschrieb Infrastrukturgebäude

Das Gebäude beinhaltet:	 - 4 Garderoben/Duschen
	 - 1 Trainings- und Fitnessraum
	 - 1 Vereinslokal mit Küche und Lager
	 - Schiedsrichter- und Materialräume
	 - WC-Anlagen für den ordentlichen Betrieb sowie
	 - von aussen zugängliche WC- und Garderobenräume 

Traktandum 6
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Die Gebäudehülle besteht aus teilweise eingefärbtem Sichtbeton, aus Glas und wird rund zur 
Hälfte mit Holz verkleidet. 

Das Dach soll zum grössten Teil begrünt werden, so dass dieses von oben als Grünfläche wahr-
genommen wird.

Die Energieversorgung erfolgt durch die Korporation Walchwil, beziehungsweise durch Solar- 
und Photovoltaik-Anlagen.

Aussenanlage

Es ist vorgesehen, das bestehende Rasenfussballfeld zu belassen, jedoch auf die neuen Normen 
zu erweitern. Weiter soll nördlich des Hauptfeldes ein Trainingsplatz von 35 x 50 m (Spielfläche) 
mit einem Kunstrasenaufbau entstehen. Dieser Platz kann für die Juniorenmeisterschaft einer-
seits und andererseits wetterunabhängig für Trainingszwecke genutzt werden.

Auf der Südseite des Infrastrukturgebäudes ist die Parkierungsanlage, bestehend aus Schotter-
rasen, vorgesehen. Der Parkplatz ist auf das Leitbild Zuger-Walchwiler-Rossberg abgestimmt 
und soll auch als Ausgangspunkt für verschiedene Freizeitaktivitäten der Bevölkerung dienen. 
Daher auch die öffentlich zugänglichen Garderoben-WC-Anlagen. In diesem Zusammenhang will 
der Gemeinderat in der nächsten Planungsphase ebenfalls die Realisierung einer Finnenbahn an 
die Hand nehmen.
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Zwischen dem Gebäude und dem Lotenbach wird ein attraktiver und naturnaher Grill- und Spiel-
platz für die Öffentlichkeit entstehen. Dieser ist in der Höhe nur ca. 1 m tiefer als das Rasenfeld 
versetzt und lässt sich aus den Aufenthaltsplätzen gut einsehen.

Da bereits schon heute bestehende Anlageteile aufgrund gesetzlicher Änderungen Abstände un-
terschreiten (Bestandesgarantie) und neue Anlagen einer kleinen Korrektur des Bachverlaufes 
bedürfen, sind ökologische Ausgleichsmassnahmen notwendig. Zu diesem Zweck wird im nörd-
lichen Bereich des Perimeters, westlich vom geplanten Trainingsplatz ein Feuchtbiotop erstellt, in 
welches ebenfalls der Trainingsplatz entwässert werden kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die gesamte Anlage sich durch die gewählten 
Materialien harmonisch in die Umgebung einfügt. 

Basierend auf den nun vorliegenden Vorprojekten, welche jedoch einen beachtlichen Detailie-
rungsgrad aufweisen, hat der Gemeinderat eine Kostenschätzung (KS) ausarbeiten lassen.  
Diese weist eine Genauigkeit von +/- 15 % auf.

KS Infrastrukturgebäude:	 ca. CHF	 3'200'000.—
KS Aussenanlagen	 ca. CHF	 1'700'000.—
KS Total	 CHF 	4'900'000.—

Weiteres Vorgehen:	 •	 Nach erfolgter Kreditgenehmigung wird der Gemeinderat die 
	 Anpassung der Bauordnung sowie des Zonenplanes vorneh- 
	 men. 

	 •	 Weiter wird das Projekt auf Stufe Bauprojekt ausgearbeitet und 
	 das Baugesuch aufgelegt.

	 •	 Nach Vorliegen der definitiven Flächenberechnung für die Sport- 
	 anlage Lienisberg wird der Baurechtsvertrag mit der Korporation 
	 Walchwil abgeschlossen.

Traktandum 6
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Antrag des Gemeinderates
1.	 Für die Sportanlage Lienisberg, Neubau eines Infrastrukturgebäudes sowie die Aussen- 

anlage, wird ein Baukredit von brutto CHF 4'900'000.— inklusive MwSt. bewilligt.

2.	 Die Kosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.

3.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 6



Seite 30

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Vorlage für TraktandenTraktandum 7

Budget 2013 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates 
- Bericht der Rechnungsprüfungskommission — Genehmigung

Der ausführliche Bericht und der Antrag des Gemeinderates sowie das Budget 2013 sind in einer 
separaten Vorlage enthalten.

Traktandum 8

Finanzplan 2013 - 2016 — Kenntnisnahme

Der ausführliche Bericht und der Antrag des Gemeinderates sowie der Finanzplan für die Jahre 
2013 - 2016 sind in einer separaten Vorlage enthalten.



«energie walchwil»  
                    Energiespartipps für den Privathaushalt 

 
 
 
Energiespartipp: Elektrische Geräte ausschalten 
Tatsache ist, dass jedes Ihrer elektronischen Geräte Strom verbraucht. Schalten Sie deshalb wäh-

rend der Ferienzeit – oder wenn das Gerät eine längere Zeitdauer nicht 
mehr benötigt wird – unnötige Energieverbraucher aus! Haben Sie 
schon an folgende Tipps gedacht? 

 Netzstecker von Fernseher inkl. Antennenstecker, Computer, Drucker, 
Kopierer, Video- und Stereoanlage aus der Steckdose ziehen. Nur wenn 
der Netzstecker ausgezogen ist, wird der Stand-By-Modus ausgeschal-
tet und kein Strom verbraucht. 
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